
 SATZUNG KOMMUNALUNTERNEHMEN 
 

 1 

Satzung der Stadt Rhede für das  
"Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede" 

- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
vom 29.11.2005 

i.d.F. der 2. Änderungssatzung vom 19. März 2009 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 1 Satz 1, § 114 a Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW, S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV NRW 2004 S. 
644, ber. GV NRW 2005, S. 15) hat der Rat der Stadt Rhede in seiner Sitzung am 16. No-
vember 2005 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 1 
Name, Sitz, Stammkapital 

1) Das „Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede“ ist eine selbständige Einrich-
tung der Stadt in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 114 a GO NRW). 
Sie wird auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser 
Satzung geführt. 
 

2) Die Anstalt führt den Namen "Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede" 
mit dem Zusatz Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie tritt unter diesem Namen im gesamten 
Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung lautet "KFR". 
 

3) Die Anstalt hat ihren Sitz in der Stadt Rhede. 
 

4) Das Stammkapital beträgt 50.000 Euro. 
 

5) Die Anstalt führt ein Dienstsiegel mit dem Stadtwappen der Stadt Rhede und der Um-
schrift „Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede“. 

 
6) Die Stadt Rhede haftet gemäß § 114 a Absatz 5 Gemeindeordnung NRW für die Verbind-

lichkeit der Anstalt unbeschränkt, soweit nicht Befriedigung aus deren Vermögen zu erlan-
gen ist (Gewährträgerschaft). 

 
§ 2 

Gegenstand und Aufgaben der Anstalt 
Die Anstalt „Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede“ wird als nichtwirtschaftli-
che Einrichtung der Stadt im Sinne von § 107 Abs. 2 Ziffer 3 GO NRW zu Zwecken der 
Wirtschaftsförderung und Wohnraumversorgung errichtet. 
 
Im Rahmen der vorstehenden Zweckbestimmung werden der Anstalt folgende Aufgaben zur 
Durchführung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung übertragen: 
 
Entwicklung von Wohnbauland-, Gewerbe- und Innenstadtflächen auf der Grundlage des 
Baugesetzbuches im Sinne einer sozialgerechten Boden- und Siedlungspolitik und eines ge-
ordneten Städtebaues. Hierzu gehören insbesondere die Vorbereitung und Durchführung städ-
tebaulicher Maßnahmen, Bodenbevorratung, Zwischenerwerb, Erschließung sowie die Bereit-
stellung baureifer Flächen für den Wohnungsbau und die Gewerbeansiedlung. 
 

                                                      

1  Abs. 6 hinzugefügt durch 1. Änderungssatzung vom 24. März 2006 (Ratsbeschluss vom 22.03.2006, in Kraft 
getreten am 1. April 2006 
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§ 3 
Organe 

1) Organe der Anstalt sind der Vorstand (§ 4) und der Verwaltungsrat (§ 5). 
 
2) Die Mitglieder aller Organe der Anstalt sind zur Verschwiegenheit über alle vertraulichen 

Angelegenheiten sowie über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Unternehmens ver-
pflichtet. Die Pflicht besteht für die Mitglieder auch nach ihrem Ausscheiden aus der An-
stalt fort. Sie gilt nicht gegenüber den Organen der Stadt. 

 
3) Die Befangenheitsvorschriften des § 31 GO NRW gelten entsprechend. 
 

§ 4 
Vorstand 

1) Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern. Sie leiten die Geschäfte und vertreten die An-
stalt gemeinschaftlich. Es wird ein Stellvertreter für Verhinderungsfälle bestellt. 

 
2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt; 

eine erneute Bestellung ist zulässig. 
 
3) Der Vorstand leitet die Anstalt eigenverantwortlich, soweit nicht gesetzlich oder durch 

diese Satzung etwas anderes bestimmt ist. 
 
4) Der Vorstand vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. 
 
5) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu unter-

richten und auf Anforderung dem Verwaltungsrat über alle Angelegenheiten der Anstalt 
Auskunft zu geben. 

 
6) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat zweimal jährlich in regelmäßigen Abständen Zwi-

schenberichte über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplanes schriftlich vorzule-
gen. Des weiteren hat der Vorstand den Verwaltungsrat zu unterrichten, wenn bei der Aus-
führung des Erfolgsplanes erfolgsgefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen zu 
erwarten sind. Sind darüber hinaus Verluste zu erwarten, die Auswirkungen auf den Haus-
halt der Stadt haben können, sind sie und der Verwaltungsrat hierüber unverzüglich zu un-
terrichten. 

 
7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie bedarf der Zustimmung des Verwal-

tungsrats. 
 

§ 5 2 
Verwaltungsrat 

1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und fünfzehn übrigen Mitgliedern. Für 
die übrigen Mitglieder werden Vertreter bestellt. Fraktionen im Rat der Stadt Rhede, die 
im Verwaltungsrat nicht vertreten sind, sind berechtigt, ein Ratsmitglied mit beratender 
Stimme für den Verwaltungsrat zu benennen. 

 
2) Den Vorsitz führt der Bürgermeister. Soweit Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich 

bestellt sind, führt derjenige Beigeordnete den Vorsitz, zu dessen Geschäftsbereich die der 

                                                      

2  Abs. 2 geändert durch 1. Änderungssatzung vom 24. März 2006, (Ratsbeschluss vom 22.03.2006, in Kraft 
getreten am 1. April 2006 
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Anstalt übertragenen Aufgaben gehören. Sind die übertragenen Aufgaben mehreren Ge-
schäftsbereichen zuzuordnen, so entscheidet der Bürgermeister über den Vorsitz. 

 
3) Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom Rat für die Dauer von fünf Jahren 

gewählt; für die Wahl gilt § 50 Abs. 4 GO NRW sinngemäß. 
 
4) Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die dem Rat angehören, endet mit dem 

Ende der Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Rat. Die Mitglieder des 
Verwaltungsrats üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter aus. 

 
5) Der Verwaltungsrat hat der Stadt auf Verlangen Auskunft über alle wichtigen Angelegen-

heiten der Anstalt zu geben. 
 
6) Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine Entschädigung für die Teilnahme an des-

sen Sitzungen entsprechend § 2 Nr. 1 der Entschädigungsverordnung in der jeweils gelten-
den Fassung. Soweit die Verwaltungsratsmitglieder als Mitglieder des Rates der Stadt eine 
Aufwandsentschädigung als ausschließlich monatliche Pauschale erhalten, ist damit die 
Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats abgegolten. 

 
§ 6 3 4 

Zuständigkeit des Verwaltungsrats 
1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes. 
 
2) Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand über alle Angelegenheiten der Anstalt 

Berichterstattung verlangen. 
 
3) Der Verwaltungsrat entscheidet über: 

a) Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder und Stellvertreter, 
b) Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans, 
c) Bestellung des Abschlussprüfers, 
d) Feststellung des Jahresabschlusses, 
e) Ergebnisverwendung, 
f) Entlastung des Vorstandes, 
g) Durchführung von Planungen und Maßnahmen mit einem Wert über 25.000 €, 
h) Vergabe von Aufträgen mit einem Wert über 50.000 €, 
i) Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken und Immobilien mit 

einem Wert über 25.000 €, 
j) Mehrauszahlungen des Vermögensplanes mit einem Wert über 25.000 €. 

 
4) In unaufschiebbaren Angelegenheiten nach Absatz 3 Buchstaben g) bis i) kann der Vor-

stand im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie einem weiteren 
Verwaltungsratsmitglied die notwendigen Maßnahmen treffen, wenn die Zustimmung des 
Verwaltungsrates nicht rechtzeitig einholbar ist. Diese Entscheidungen sind dem Verwal-
tungsrat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 

 

                                                      

3  Abs. 4 und 5 geändert durch 1. Änderungssatzung vom 24. März 2006, (Ratsbeschluss vom 22.03.2006, in 
Kraft getreten am 1. April 2006 

4  Abs. 3 Buchstabe h) geändert durch 2. Änderungssatzung vom 19. März 2009, (Ratsbeschluss vom 
18.03.2009, in Kraft getreten am 26. März 2009 
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5) Gegen die Entscheidungen des Verwaltungsrats steht der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden 
des Verwaltungsrates ein Widerspruchs- und Beanstandungsrecht im Sinne von § 54 GO 
NRW zu. 

 
6) Dem Vorstand gegenüber vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsrats die Anstalt gericht-

lich und außergerichtlich. 
 

§ 7 
Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrats 

1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche Einladung des Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Tagesordnung angeben. Sie 
muss den Mitgliedern des Verwaltungsrats so rechtzeitig zugehen, dass mindestens 8 Ka-
lendertage zwischen dem Tag des Zugangs und dem Sitzungstag liegen. In besonders drin-
genden Fällen kann diese Ladungsfrist bis auf einen vollen Tag verkürzt werden. 

 
2) Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens viermal einzuberufen. Er muss außerdem ein-

berufen werden, wenn dies ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats unter Angabe 
des Beratungsgegenstandes beantragt. 

 
3) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats gelei-

tet. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Im Einzelfall kann der Verwaltungsrat die Öffent-
lichkeit der Sitzung zulassen. 

 
4) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen 

sind und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder bzw. deren Stellvertreter anwe-
send ist. Er gilt als beschlussfähig, solange seine Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist. 
Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann Be-
schluss gefasst werden, wenn 

 
a) die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat der Verhandlung mit der Mehr-

heit seiner Mitglieder zustimmt oder 
b) sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. deren Stellvertreter anwesend sind und 

kein Mitglied der Behandlung widerspricht. 
 
5) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand 

zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 
Bei der zweiten Ladung muss auf die Folge ausdrücklich hingewiesen werden. 

 
6) Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen sind zulässig. § 50 Abs. 5 GO NW gilt entsprechend. 
 
7) Über die vom Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese 

wird vom Vorsitzenden unterzeichnet und dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung zur 
Genehmigung vorgelegt. 

 
§ 8 

Rat der Stadt 
Bei Entscheidungen der Organe der Anstalt von grundsätzlicher Bedeutung ist die Zustim-
mung des Rates der Stadt erforderlich. 
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§ 9 
Verpflichtungserklärungen 

1) Alle Verpflichtungserklärungen bedürfen der Schriftform; die Unterzeichnung erfolgt unter 
dem Namen „Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede“ durch die beiden Vor-
standsmitglieder. Bei Verhinderung eines Vorstandsmitglieds tritt an seine Stelle das stell-
vertretende Vorstandsmitglied. 

2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes, seine Stellvertreter 
mit dem Zusatz "In Vertretung", andere Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz „Im Auf-
trag“. 

 
§ 10 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
1) Die Anstalt ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des öffentlichen Zwecks zu 

führen. Im übrigen gelten die Vorschriften der §§ 75, 76 und 83 GO NRW entsprechend. 
 
2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht innerhalb 

von 3 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach Durchführung der 
Abschlussprüfung dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen. Der Jahresabschluss 
und der Lagebericht sind vom Vorstand unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der 
Jahresabschluss, der Lagebericht, die Erfolgsberichte und der Bericht über die Abschluss-
prüfung sind der Stadt zuzuleiten. Im übrigen ist § 27 Abs. 2 der Kommunalunterneh-
mensverordnung zu beachten. 

 
3) Für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gilt § 106 GO NRW entspre-

chend.  
 
4) Die Vorschriften zur öffentlichen Bekanntmachung der Anstalt richten sich, wenn gesetzli-

che Bestimmungen nichts Gegenteiliges regeln, nach den entsprechenden Vorschriften der 
Hauptsatzung der Stadt in der jeweils geltenden Fassung. 

 
§ 11 

Wirtschaftsjahr 
Das Wirtschaftsjahr der Anstalt ist das Kalenderjahr. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

Die Anstalt entsteht am 01. Dezember 2005. Gleichzeitig tritt diese Satzung in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

1) Die vorstehende Satzung des „Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede“, 
Anstalt des öffentlichen Rechts, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
2) Gemäß § 115 Abs. 1 Satz 1 Buchst. h der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen wurde die Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts dem Landrat als un-
tere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 11.10.2005 sowie 17.11.2005 an-
gezeigt. 

 
3) Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
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kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Die Verletzung solcher Verfahrens- und Formvorschriften kann beim Bürgermeister der 
Stadt Rhede, Rathaus, Rathausplatz 9, geltend gemacht werden. 

 
Rhede, den 29. November 2005 Mittag 
 Bürgermeister 
 

-.-.- 
 
Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Rhede, Ausgabe 20/2005 vom 30.11.2005 
 

- - - 
1. Änderungssatzung veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Rhede, Ausgabe 4/2006 vom 
27.03.2006 

- - - 
2. Änderungssatzung veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Rhede, Ausgabe 6/2009 vom 
25.03.2009 
 


